
 
 
ByteBooks ID ersetzt die Adobe ID  

Informationen zum Wechsel im „alten“ Kopierschutzsystem der Onleihe 

 

1. Was ist der Hintergrund? 

Ein Kopierschutzsystem verhindert die missbräuchliche Nutzung eines elektroni-
nischen Buches (= eBook). In der Onleihe sind aktuell zwei Kopierschutzsysteme 
(LCP-DRM bzw. Adobe ID von Adobe Inc.) im Einsatz.  

Da Adobe Inc. mit Ende Juni 2026 die Weiterentwicklung ihrer E-Book-Lösungen  
an die Firma Wipro überträgt, wird der Adobe-Kopierschutz (= Adobe ID) durch  
den neuen Kopierschutz ByteBooks ID abgelöst. 

Achtung: 

Die meisten der in der Onleihe Steiermark verfügbaren eBooks sind bereits durch  
das LCP-DRM (= vierstelliger E-Book-Reader-Code/ Onleihe-Code) geschützt 
und unterliegen daher nicht bzw. nur in speziellen Anwendungsfällen diesem 
Systemwechsel. 
 

 
2. Warum wird eine ByteBooks ID überhaupt benötigt? 

Die wenigen verbliebenen Onleihe-Anwendungsfälle für die ByteBooks ID sind ident 
mit jenen für die Adobe ID: 

• Lesen von eBooks im PDF-Format am E-Reader (bspw. Tolino, PocketBook …) 

• Optionale Verwendung von externen Lesesoftwares wie bspw. … 

       … Adobe Digital Editions am PC/Laptop 

       … PocketBook Reader-App am Smartphone/Tablet 

• Übertragung von eBooks via USB-Kabel vom PC/Laptop auf den E-Reader 

Nach der Erstellung einer ByteBooks ID sind die betreffenden E-Reader bzw. 
externen Lesesoftwares mit dieser – ähnlich wie einst mit der Adobe ID – zu 
autorisieren. 

 



3. Wo und wie kann eine ByteBooks ID erstellt werden?  

Unter https://dtsbytebooks.com/transition-help kann eine ByteBooks ID angelegt 
werden. Hierbei sind zwei Fälle zu unterscheiden: 

 a) Erstellung und Verknüpfung mit einer bereits vorhandenen Adobe ID 

    
   
 Ist bereits eine Adobe ID vorhanden, muss diese mit der neu anzulegenden 
 ByteBooks ID verknüpft werden. Dabei ist dieselbe Mailadresse zu verwenden,  
 die auch bei der Anlage der Adobe ID verwendet wurde. 

b) Erstellung (ohne Verknüpfung)  
    
 
   

Wurde bisher noch keine Adobe ID verwendet, muss bei Bedarf (siehe unter 2.) 
eine ByteBooks ID erstellt werden. 
 

 
4. Wann ist die zeitnahe Anlage einer ByteBooks ID notwendig? 

Grundsätzlich kann eine ByteBooks ID erst ab 23. Juni 2026 (= Systemumstellung)  
angelegt werden. Eine zeitnahe Anlage ist besonders in folgenden Fällen notwendig: 

- Ein E-Reader (Neugerät u. Ä.) wurde noch nicht mit einer Adobe ID hinterlegt 
   ⇨ Erstellung ByteBooks ID (ohne Verknüpfung). 
 
- Ein E-Reader muss auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt werden, wodurch auch  
  die Autorisierung mit der Adobe ID verloren geht  
   ⇨ Erstellung ByteBooks ID mit Verknüpfung auf die „alte“ Adobe ID. 
 
- Die optionalen externen Lesesoftwares Adobe Digital Editions (PC/Laptop) oder  
   PocketBook Reader-App (Smartphone/Tablet) werden erstmals installiert und eine 
   Adobe ID ist noch nicht vorhanden  
   ⇨  Erstellung ByteBooks ID (ohne Verknüpfung). 
 
In allen übrigen Fällen kann die Umstellung bis auf Weiters (Termin des endgültigen 
Auslaufens der Adobe ID noch nicht bekannt) unterbleiben; selbstverständlich ist 
auch hier eine „vorzeitige“ Umstellung auf ByteBooks ID nach dem 23. Juni möglich. 

https://dtsbytebooks.com/transition-help

